
Durch den Hauptausschuss des 
Instituts der Wirtschaftsprü-
fer in Deutschland e. V. (IDW) 
wurde am 7. September 2011 
der Prüfungsstandard PS 700 
verabschiedet. Gemäß Ziffer 
3.3 des IDW PS 700 efolgt ei-
ne abschließende Beurteilung 
und Berichterstattung des Ab-
schlussprüfers im Rahmen des 
Jahresabschlusses. Gemäß Ziffer 
3.3.2 kann es zu einem einge-
schränkten Testat oder einem 
Versagen des Testats durch den 
Wirtschaftsprüfer kommen (ggf. 
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Rückstellugen und Hinweis im 
Lagebericht).

Gravierende Veränderungen

Parallel hat die Umsetzung des 
EU-Beihilfenrechts das Beteili-
gungsmanagement in den letzten 
Jahren vor große Herausforde-
rungen gestellt. Denn mit dem 
Erlass eines Betrauungsakts 
allein ist es nicht getan. Tren-
nungsrechnung und Überkom-
pensationskontrolle beispiels-
weise zählen zu den laufenden 
Aufgaben, deren Überprüfung 
durch den Abschlussprüfer im 
Zusammenhang mit der jährli-
chen Abschlussprüfung daher 
auch bereits im Frühjahr 2014 
vom Beteiligungsmanagement 
der Stadt Frankfurt am Main auf 
den Weg gebracht wurde. 
Wie wichtig dieses Thema ist, 

wird durch das Prüfverfahren 
der EU-Kommission im Bereich 

Wirtschaftförderung (SA.44264/
MX) deutlich. Im Schreiben 
vom 31.01.2019 weist die EU-
Kommission ausdrücklich da-
rauf hin, dass “…insbesondere 
eindeutige Betrauungsakte, die 
eine Beschreibung des Aus-
gleichsmechanismus und ex 
ante aufgestellte Parameter für 
die Berechnung, Überwachung 
und Änderung der Ausgleichs-
leistungen umfassen, fehlen”. 
“Darüber hinaus sind Betrau-
ungsakte häufig unbefristet 
und/oder es gibt keine buch-
halterische Trennung zwischen 
(möglichen) Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse (DAWI) und (höchst-
wahrscheinlich) kommerziellen 
Tätigkeiten (…). Aus einer vor-
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daher, dass für eine Reihe von 
Fördermaßnahmen zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht über-
zeugend nachgewiesen werden 
kann, dass die Anforderungen 
der DAWI-Vorschrift erfüllt sind 
(…).”

Eigener Prüfungsstandard

Basierend auf den gewonnenen 
Erfahrungen in den ersten Jah-
ren der Geltung des IDW PS 700 
hat das Beteiligungsmanagement 
der Stadt Frankfurt am Main das 
Prozedere im Zusammenhang 
mit der Jahresabschlussprü-
fung optimiert, um für alle Sei-
ten das Handling transparenter 
zu gestalten. Dazu wurde ein 

Prüfungsstandard für die Jah-
resabschlussprüfung betrauter 
Beteiligungsunternehmen von 
dem Beteiligungsmanagement 
der Stadt entwickelt (siehe www.
beteiligungsmanagement.stadt.
frankfurt.de).

Drei denkbare Varianten

Bei der prüferischen Würdigung 
beihilferechtlicher Themen ist zu 
beachten, dass für ein Unter-
nehmen je nach einschlägiger 
EU-Rechtsnorm die folgenden 
Nachweisvarianten denkbar sind:
• Trennungsrechnung und Über-

kompensationskontrolle,
• nur Überkompensationskon-

trolle,
• zweckgerechte Verwendung 

von Fördermitteln nach der 
Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung (AGVO; 
“Mittelverwendungsnachweis”).
Die für die zu prüfende Ge-

sellschaft jeweils einschlägigen 
Nachweise sind in jedem Jahr 
aufgrund der Geschäftsentwick-
lung (z. B. Neuaufnahme eines 

wirtschaftlichen 
G e s c h ä f t s b e -
triebs bei einem 
bisher nur mit 
DAWI-Tätigkeiten 
betrauten Unter-
nehmen) bzw. 
aufgrund einer 
veränderten bei-
hilferechtlichen 
Einordnung (z. B. 
Aufhebung einer 

Betrauung nach Freistellungs-
beschluss wegen der Zuordnung 
als AGVO-Fall) hinsichtlich ihrer 
Anwendbarkeit und der richtigen 
Durchführung zu überprüfen. 
Die Auswahl der Prüfungshand-
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Ermessen des Wirtschaftsprü-
fers. Dies schließt die Beurtei-
lung der Risiken wesentlicher 
— beabsichtigter oder unbeab-
sichtigter — falscher Angaben in 
dem Mittelverwendungsnachweis 
ein. Bei der Beurteilung dieser 
Risiken berücksichtigt der Wirt-
schaftsprüfer das interne Kon-
trollsystem, das relevant ist für 
die Aufstellung des Mittelverwen-
dungsnachweises. Ziel hierbei 
ist es, Prüfungshandlungen zu 
planen und durchzuführen, die 
unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit des internen Kontrollsystems 
des Unternehmens abzugeben. 
Eine Prüfung umfasst auch die 
Beurteilung der angewandten 
Rechnungslegungsmethoden, der 

Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern ermittelten 
geschätzten Werte in der Rech-
nungslegung sowie die Beurtei-
lung der Gesamtdarstellung des 
Mittelverwendungsnachweises. 
Mit dem Frankfurter Prü-

fungsstandard für die Jahres-
abschlussprüfung von betrauten 
städtischen Beteiligungsunter-
nehmen wurde durch eine kla-
re Strukturierung der Anforde-
rungen an das Berichtswesen 
ein hohes Maß an Transparenz 
geschaffen, um den gesetzlichen 
Anforderungen des europäischen 
Beihilfenrechts Rechnung zu 
tragen.

Behörden Spiegel: Herr Fi-
nanzsenator, wie lässt sich 

die aktuelle Haushaltslage in 
Hamburg mit wenigen Worten 
beschreiben?

Dr. Dressel: Wir sind sehr zu-
frieden. Wir haben im Januar 
einen Abschluss für das Jahr 
2018 vorgelegt, in dem wir im 
Kernhaushalt – bereinigt um 
den Sondereffekt durch die HSH-
Nordbank-bedingte Kreditauf-
nahme – über 900 Millionen Euro 
Altschulden getilgt haben. 
Ursprünglich waren im Haus-

haltsplan für das Jahr 2018 le-
diglich 219 Millionen Euro für die 
Schuldentilgung vorgesehen. Im-
merhin mussten wir im vergan-
genen Jahr im Zusammenhang 
mit der Privatisierung der HSH 
Nordbank eine Ausgleichszah-
lung in Höhe von 2,44 Milliarden 
Euro leisten, um mit einer Ablö-
sung der sogenannten Sunrise-
Garantie den Weg zum Verkauf 
der Bank frei zu machen. Durch 
die hohe Tilgungsleistung bleibt 
aber die aus diesem Sonderef-
fekt resultierende Nettoneuver-
schuldung mit 1,53 Milliarden 
Euro deutlich unter der von der 
Bürgerschaft hierfür bewilligten 
Neuverschuldung. 
Dass es gelungen ist, diese 

HSH-Delle in unserer Verschul-
dungsbilanz so klein wie möglich 
zu halten, ist schon eine große 
Leistung aller Beteiligten und 
minimiert die Belastungen in 
der Zukunft. Unsere konkret am 
Wachstum der Stadt ausgerich-
tete, stringente Ausgabenpolitik 
sowie sehr hohe Steuereinnah-
men und ein niedriges Zinsni-
veau haben zu diesem hervor-
ragenden Ergebnis beigetragen. 
Wir werden diesen erfolgreichen 
Pfad von Investieren und Kon-
solidieren in den kommenden 
Jahren weitergehen. 

Behörden Spiegel: Sie wol-
len also auch in den absehbar 
“nicht so fetten Jahren” das hohe 
Investitionsniveau in der Stadt 
aufrechterhalten?

Dr. Dressel: Auf jeden Fall. 
Wir wollen eine konjunkturun-

abhängige Investitionspolitik 
gestalten, die gewissermaßen 
in Lebenszyklen von Immobilien 
und Anlagen denkt und rech-
net. Wir müssen dafür sorgen, 
die öffentliche Infrastruktur in 
Ordnung zu bringen und durch 
ein konsequent hohes Inves-
titions- und Instandhaltungs-
niveau auch im Sollbereich zu 
halten. Ein privater Immobili-
eneigentümer würde genauso 
vorgehen. Nichtsdestotrotz wird 
dies natürlich eine große Her-
ausforderung bleiben.
 
Behörden Spiegel: Die Län-

der müssen bis 2020 die Schul-
denbremse des Grundgesetztes 
erfüllen. Wie ist Hamburg dies-
bezüglich aufgestellt?
 
Dr. Dressel: Wir haben die 

Schuldenbremse früher erfüllt, 
als es überhaupt notwendig war. 
Insofern blicken wir schon wei-
ter und wollen uns nicht nur 
mit der kameralen Schulden-
bremse begnügen, sondern auch 
die doppische Schuldenbremse 
einhalten. 
Diese haben wir uns selbst in 

der Landeshaushaltsordnung 
auferlegt und wollen schrittweise 
bis 2024 auch die doppische 
schwarze Null erreichen. 
Hierauf sind wir sehr stolz, da 
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Ländern ihres Gleichen sucht. 
Wir haben uns diesen harten 
Weg jedoch bewusst verordnet, 
da wir der Überzeugung sind, 
dass ein echter generationenge-
rechter Haushalt nur doppisch 
veranschlagt sein kann, da nur 
von einem solchen Haushalt alle 
Zukunftsbelastungen, Zukunfts-
risiken und Rückstellungen be-
rücksichtigt werden.

Behörden Spiegel: Hamburg 
ist ja unter den Ländern immer 
noch Vorreiter, was die Doppik-
einführung angeht. Warum tun 
sich andere Länder hier schwe-
rer?
 
Dr. Dressel: Die Doppik hat 

im politischen Raum nicht nur 
Freunde, weil sie natürlich die 
parlamentarische Budgetsteu-
erung verändert. Für manche 
Haushälter in den Parlamenten 
ist das kamerale System einfa-
cher zu handhaben, weil man 
hier eine Million draufpacken 
oder dort eine Million wegneh-
men kann, ohne eine tatsächli-
che Output- und Ergebnisorien-
tierung. Die Doppik kann hier 
Ergebnisse und Entwicklungen 
wesentlich besser sichtbar ma-
chen und verbessert die Steue-
rungsmöglichkeiten. Durch ihre 
Langfristperspektive ermöglicht 
sie zudem eine nachhaltige Ge-
nerationengerechtigkeit.
Deshalb würde ich mir sehr 

wünschen, dass nach Erreichen 
der kameralen Schuldenbremse 
weitere Länder dem Hamburger 
Beispiel folgen würden, die Dop-
pik einzuführen. 

Behörden Spiegel: Zumal man 
auf EU-Ebene ja bereits geraume 
Zeit über die EPSAS, also die 
Einführung einheitlicher Rech-
nungslegungsstandards in den 
Mitgliedsstaaten, diskutiert. Hier 
würde man sich beim Umstieg von 
der Doppik wesentlich leichter tun 
als aus einem kameralistischen 
System. 

Dr. Dressel: Absolut richtig. 
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auch im ständigen Austausch 
mit dem zuständigen EU-Haus-
haltskommissar Günther Oettin-
ger, der ein hohes Interesse an 
der Einführung der EPSAS hat. 
Man kann darüber diskutieren, 
ob gewisse Staatsschuldenkri-
sen aufgetreten wären, wenn 
wir seinerzeit schon ein solches 
transparentes Haushaltssystem 
gehabt hätten. Im Nachgang ist 
dies aber ein bisschen “hätte, 
hätte, Fahrradkette”. 
Trotzdem schützt ein solches 

System natürlich davor, hekti-
sche, symbolpolitische Aktionen 
durchzuführen. Man ist nämlich 
die ganze Zeit dazu gezwungen, 
die Langfristperspektive des ei-
genen haushälterischen Tuns 

im Blick zu haben, da diese Teil 
der Haushaltstransparenz und 
Haushaltswahrheit und -klar-
heit ist. 
Deswegen plädiere ich auf allen 

Ebenen dafür, diesen Langfrist-
blick zu wagen. Wir stellen hier 
gerne unsere Erfahrungen zur 
Verfügung und bieten Unter-
stützung an. 

Behörden Spiegel: Bis Ende 
des Jahres muss die Grundsteuer 
vom Gesetzgeber neu geregelt 
werden. Wie relevant ist diese 
Steuer eigentlich für die Freie und 
Hansestadt Hamburg?

Dr. Dressel: Mit über 400 Mil-
lionen Euro Einnahmen, die wir 
in Hamburg aus der Grundsteuer 
erzielen, ist sie durchaus wichtig, 
ohne dass ihr Wegfall letztlich für 
uns existenzbedrohend wäre. Wir 
können und wollen auf diesen 
Betrag jedoch nicht verzichten 
und bringen uns daher auch 
in die aktuell laufenden Ver-
handlungen entsprechend aktiv 
ein, damit dieses Instrument in 
neuem Gewande erhalten bleibt. 
Behörden Spiegel: Das Thema 

gleichwertige Lebensverhältnisse 

ist momentan stark in der Diskus-
sion. Was erwarten Sie von der 
Arbeit der von der Bundesregie-
rung eingerichteten gleichnami-
gen Kommission?

Dr. Dressel: Zunächst ist es 
wichtig und absolut richtig, dass 
wir die ländlichen Räume un-
terstützen, damit diese an den 
Wachstumsperspektiven dieses 
Landes partizipieren können und 
nicht weiter abgehängt werden. 
Dies darf aber natürlich nicht 
zulasten der leistungsstarken 
Metropolräume gehen, etwa 
durch eine große Umverteilung 
aus dem städtischen ins ländli-
che Umfeld. Es ist vielmehr eine 
gesamtstaatliche Aufgabe und 
Herausforderung, hier gemein-
sam über Verbesserungen und 
etwaige Unterstützungsleistun-
gen zu diskutieren. 
Für uns ist es dabei wichtig, 

dass Instrumente wie das Hafen-
privileg, die Einwohnerverede-
lung und die weiteren wichtigen 
Parameter aus den Bund-Län-
der-Finanzbeziehungen erhal-
ten bleiben, weil wir für ganz 
Deutschland wichtige nationale 
Aufgaben wahrnehmen. Des-
wegen darf die Unterstützung 
der ländlichen Räume nicht 
auf Kosten der Metropolen und 
Stadtstaaten geschehen. 
Wir bringen uns aktiv mit 

unserer Expertise in die ver-
schiedenen Arbeitsgruppen der 
Kommission ein, weil natürlich 
Städte und auch Stadtstaaten 
gerade ein Stück weit immer 
auch ein Labor für wichtige Ent-
wicklungen sein können, etwa in 
Bereichen wie Integration oder 
Sozialraumgestaltung. Daher 
bin ich auch überzeugt, dass wir 
letztendlich zu guten Ergebnis-
sen kommen werden.

Seite 7Behörden Spiegel / März 2019 Finanzen / Vergaberecht

Frankfurter Prüfungsstandard 
Transparenz bei der Jahresabschlussprüfung betrauter Beteiligungsunternehmen

(BS/Lars Scheider) Die Jahresabschlussprüfung ist für das Beteiligungsmanagement eines der wichtigsten Instrumente im Rahmen der Überkompensationskontrolle als Beihilfenge-
währende Stelle. Insofern ist die Dokumentation der Abschlussprüfung von besonderer Bedeutung, wie das Beispiel der Stadt Frankfurt am Main zeigt. 

 MELDUNG

(BS/jf) Generalanwalt Maciej  
Szpunar hält die Verbindlichkeit 
von Mindest- und Höchstsätzen 
der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure (HOAI) für 
unvereinbar mit dem EU-Recht. 
Dies sagte er in seinen Schluss-
anträgen im Klageverfahren vor 
dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH). In Deutschland löste das 
Plädoyer Bedauern aus.
Die HOAI behindere in unzuläs-

siger Weise die Niederlassungs-
freiheit von Architekten und In-
genieuren. Diese könnten sich 
durch die vorgegebenen Sätze 
nicht mit niedrigeren Preisen im 
Markt etablieren. 
“Die Schlussanträge von Ge-

neralanwalt Szpunar sind ein 
schwerer Rückschlag. Wir be-
dauern es außerordentlich, dass 
ihn die Argumente der Bundesre-
gierung nicht überzeugt haben”, 
sagte Barbara Ettinger-Brinck-
mann, Präsidentin der Bundes-
architektenkammer (BAK). Die 
Bundesregierung habe, wie auch 
die europäischen Berufsorgani-
sationen der Architekten und 
Ingenieure und die Interessenver-
bände der Bauherren in Deutsch-
land, ausführlich dargelegt, dass 
über ein gesellschaftlich so ho-
hes Gut wie die Baukultur nicht 
im Preis-, sondern vielmehr im 
Qualitätswettbewerb entschieden 
werden müsse. Statt die Bauher-
ren vor einem ruinösen Preis-
wettbewerb zu schützen, werde 
durch das Verfahren gegen die 
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Die Entscheidung der Richter 

des EuGH wird für den Sommer 
2019 erwartet. Erfahrungsge-
mäß etwa sechs Monate nach 
Verkündung der Schlussan-
träge. Bauherren, Architekten 
und Ingenieure hoffen, dass die 
Richter Vernunft walten lassen, 
gerade vor dem Hintergrund der 
kürzlich verabschiedeten euro-
päischen “Davos-Erklärung zur 
Baukultur”. Wenn nicht, stelle 
sich die Frage, was mit anderen 
Honorarordnungen für weitere 
freie Berufe geschehe.

Die aktuellen Entwicklungen 
relevanter Regelungen des EU-
Beihilfenrechts und die damit 
verbundenen Risiken sind 
Thema einer neuen Veranstal-
tung des Behörden Spiegel am 
25./26. Juni 2019 in Bonn. Ziel 
der Beihilfenrechtstage 2019 ist 
es, den Teilnehmern eine um-
fassende Vorbereitung auf die 
Überprüfung des eigenen Betei-
ligungsportfolios zu ermögli-
chen sowie die Transparenz 
und Kontrolle des Beteiligungs-
portfolios zu verbessern. 
Weitere Informationen und 
Anmeldung unter:  
www.beihilfenrechtstag.de . 

Neue Veranstaltung

“Deshalb würde ich mir sehr  
wünschen, dass nach Erreichen der 
kameralen Schuldenbremse weitere 

Länder dem Hamburger Beispiel 
folgen würden, die  

Doppik einzuführen.”

Dr. Andreas Dressel ist seit März 2018 Finanzsenator 
der Freien und Hansestadt Hamburg. Zuvor war er 
sieben Jahre Vorsitzender der SPD-Fraktion in der 
Hamburgischen Bürgerschaft.
 Foto: BS/Senatskanzlei Hamburg, Bina Engel

Vorreiter sucht Mitstreiter
Hamburg will bis 2024 auch doppische Schuldenbremse einhalten

(BS) Der von der EU-Kommission angewiesene Verkauf und die Abwicklung der HSH Nordbank, der ehemaligen gemeinsamen Landesbank von 
Hamburg und Schleswig-Holstein, hat in der Freien und Hansestadt im vergangenen Jahr – auch dank günstiger konjunktureller Rahmenbedingun-
gen – ein weniger tiefes Loch in den Haushalt gerissen als ursprünglich angenommen. Nach Erfüllung der kameralen Schuldenbremse, die ab 2020 
von allen Ländern einzuhalten ist, hat man sich in Hamburg für 2024 das nächste Ziel gesetzt: die Einhaltung einer doppischen Schuldenbremse. 
Im Interview mit dem Behörden Spiegel animiert Finanzsenator Dr. Andreas Dressel.

Ass. jur. Lars Scheider ist 
Abteilungsleiter Beteiligungs-
management der Stadtkäm-
merei der Stadt Frankfurt am 
Main. Foto: BS/privat

Bald passé?


